
Kartoffeln 

Deutsche Handelsklasse: ja 

Vermarktungszeitraum: 5 Tage 

Prüfkriterien: 

1. Qualitätsmerkmale Klasse 1: 
� Kartoffeln müssen gesund, ganz, sauber und fest sein 

� Kartoffeln müssen frei sein von: 

� Fremdem Geruch oder Geschmack, Keimen über 2mm 
Länge, abnormer äußerer Feuchtigkeit, Nass-, Trocken- 
oder Braunfäule, Hitzeschäden, Frostschäden, 
Eisenfleckigkeit, Hohl- oder Schwarzherzigkeit, starker 
Pfropfenbildung, starker Glasigkeit, starker Stippigkeit und 
starker Schwarzfleckigkeit 

� Schweren Beschädigungen, zu deren Beseitigung mehr als 
10% des Gewichts der einzelnen Knolle entfernt werden 
müsste 

� Oberflächenschorf, wenn der Befall über 25% der 
Knollenoberfläche hinausgeht 

� Tiefenschorf, wenn der Befall über 10% der 
Knollenoberfläche hinausgeht 

� Grünstellen, die durch Schälen (2-3mm) ohne Mehrabfall 
nicht beseitigt werden können, sind unzulässig 

� Missbildungen der einzelnen Knolle 

� Kartoffelkrebs, Bakterienringfäule, Schleimkrankheit 

2. Bemerkungen: 
� Größe, gemäß Handelsklassenverordnung wird quer mit einem 

Quadratmaß (Kartoffelsortierschablone) gemessen  

� Bevorzugte Größensortierung 40-60mm bei runden Sorten 

� Ware muss sortenrein sein (ggf. Prüfung durch LUFA) 

� Bezeichnung „Speisefrühkartoffeln“ ist jeweils nur bis zum 10.8. 
(Tag der Verladung) zulässig 

� Ab dem 10.8. verladene Speisekartoffeln müssen schalenfest sein 

� Eventuelle Mängel, die zur Qualitätsminderung führen können: 

� Größerer Anteil grüner Kartoffeln, der durch direkte 
Sonneneinstrahlung entsteht (dunkel lagern) 

� Zu großer Anteil von stippigen, hohlherzigen, 
schwarzfleckigen Kartoffeln, bei Klasse I max. 6%, bei 
Klasse Extra max. 5% 

� Schwarzfleckigkeit  (=> Schneiden) 

> 4°C




